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Sechste Satzung zur Änderung der Grundordnung 
der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 17.06.2025 

 
 
Aufgrund von Art. 9 Satz 1 i.V.m. Art. 43 Satz 5 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) 
vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), das zuletzt durch § 14 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 632) geändert worden ist, erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München 
folgende Satzung: 

 
§ 1 

 
Die Grundordnung der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 10.02.2023 in der 
Fassung der Fünften Änderungssatzung vom 11.03.2025 wird wie folgt geändert: 

1. In § 25 Abs. 2 wird nach der Abkürzung „Abs. 1“ der Verweis auf „Nr. 1 bis 4“ ersatzlos 
gestrichen. 
 

2. In Anhang 1 zur Grundordnung der Hochschule München wird nachfolgender § 2 eingefügt: 

„§ 2 

Fakultätsübergreifende Studienfakultät „Munich Campus for Health and 
Engineering“ 

An der Hochschule München wird die fakultätsübergreifende 
Studienfakultät „Munich Campus for Health and Engineering“ 
(MUC.HEALTH) gebildet.“ 

 
 

§ 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 


